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Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements
betreffend

Einschränkung im Verbrauch flüssiger Treibstoffe
in der Armee und der Militärverwaltung

(Vom 14. Dezember 1956)

Das Eidgenössische Militärdepartement, gestützt auf Artikel 3 des Bundesratsbeschlusses vom
10. Dezember 1956 über die Einschränkungen im Verbrauch flüssiger Treibstoffe,

uerfügl:

Artikel 1

Dienstreisen von Beamten und Angestellten der Zentralverwaltung des Eidgenössischen Militär-
departements dürfen nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgeführt werden. Die Abteilungschefs
sind ermächtigt, in begründeten Fällen Ausnahmebewilligungen zu erteilen.

Arfi/ce/ 2

Personen- und Materialtransporte der übrigen Verwaltungen und Betriebe mittels Motorfahrzeu-
gen sind auf ein Minimum zu beschränken. Überall, wo dies möglich ist, sind hierfür die öffentlichen
Verkehrsmittel zu benützen.

Artikel 3

Die Kommandanten von Schulen und Kursen haben durch geeignete Massnahmen wie:

— Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel,
— Änderung der Verlegungen, sofern die Ausbildung dadurch nicht beeinträchtigt wird,
dafür zu sorgen, dass der normale Treibstoffbedarf um 20% reduziert wird. Der Ausbildungschef
erlässt die hierfür notwendigen Weisungen.

Artikel 4

Der Waffenchef der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen erlässt die notwendigen Weisungen zur
Einschränkung des Verbrauchs an Flugtreibstoffen.

j4rtt7ce/ 5

Die Halter von Instruktorenwagen haben für Dienst- und Urlaubsreisen soweit möglich die
öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Sie haben sich ferner zu bemühen, die Privatfahrten zu
beschränken.

Artikel 6

Für die ausserdienstliche Tätigkeit der militärischen Vereine und Verbände werden bis auf
weiteres keine Treibstoffe für Motorfahrzeuge abgegeben.

ArfikeZ 7

Diese Verfügung tritt am 15. Dezember 1956 in Kraft.

Auf diesen Zeitpunkt wird die Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements vom 16. No-
vember 1956 betreffend Sonntagsfahrverbot in der Armee und in der Militärverwaltung sowie andere

Sparmassnahmen im Verbrauch flüssiger Treistoffe (nicht veröffentlicht) aufgehoben.

Bern, den 14. Dezember 1956
Eidgenössisches Militärdepartement

Chaudet
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